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Öffentliche Bekanntmachung

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
im Flurbereinigungsverfahren Olfen

In der Flurbereinigung Olfen werden hiermit die Ergebnisse der Wertermittlung gern. § 32 
des Flurbereinigungsgesetzes -FlurbG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. IS. 546), in der derzeit gültigen Fassung, für die dem Flurbereinigungsverfahren 
auf Grund des Einleitungsbeschlusses und der Änderungsbeschlüsse 1 - 6 unterliegenden 
Flurstücke wie folgt festgestellt:

1. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden mit Ausnahme der unter Nr. 2. aufgeführ­
ten Festsetzungen so festgestellt, wie sie vom 31.07.2020 bis zum 07.09.2020 aus­
gelegen haben und wie sie im Anhörungstermin am 08.09.2020 und 09.09.2020 von 
Bediensteten der Bezirksregierung Münster erläutert worden sind. Hinsichtlich der 
unter Nr. 2. genannten Flurstücke werden die Ergebnisse für die betroffenen Grund­
stücke bzw. Grundstücksteilflächen mit der dort aufgeführten Wertermittlung festge­
stellt.

2. Die Wertermittlung einzelner Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen ist nach der 
Auslegung aufgrund von begründeten Einwendungen der Beteiligten geändert wor­
den. Hierzu wurden die von den Beteiligten gegen die Wertermittlung erhobenen Ein­
wendungen von der Flurbereinigungsbehörde überprüft und, soweit diese begründet 
waren, durch Änderung der Wertermittlung ausgeräumt. Weitere Einwendungen wur­
den nicht erhoben. Die Änderung betrifft im Einzelnen die nachstehend aufgeführten 
Grundstücke, deren Wertermittlung mit folgendem - geänderten - Inhalt festgestellt 
wird:
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Olfen Kspl. 93 3.176 Hf 1 3.176 Sl 1 3.176 508/00
3 Industrie- 754/09

fläche

Olfen Kspl. 94 308 Hf 1 308 Sl 1 308 508/00
3 Industrie- 754/09

fläche
Olfen Kspl. 21 10.241 A 3 4.762 A 3 9.945 266/03

27 A 4 296 A 4 296
G 2 5.183

Olfen Kspl. 74 5.652 A 1 2.045 A 1 3.597 266/03
27 A 2 165 A 2 165

A 3 644 A 3 1.858
A 4 31 A 4 31
G 1 1.552 GW 9 1
G 2 1.214

GW 9 1



Gründe

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und 
gerechtfertigt.
Damit die Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Olfen mit Land von gleichem Wert ab­
gefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten 
Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der Wert der Grundstücke jedes Teilneh­
mers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes ermittelt 
wurde (§ 27 ff. FlurbG).
Die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen 
und sind ihnen in dem Anhörungstermin erläutert worden. Begründete Einwendungen ge­
gen die Ergebnisse der Wertermittlung wurden durch die unter Nr. 2 aufgeführten Änderun­
gen berücksichtigt. Nach § 32 FlurbG sind die Ergebnisse der Wertermittlung nach der Be­
hebung begründeter Einwendungen durch die Flurbereinigungsbehörde festzustellen. Sie 
sind Grundlage für die Berechnung des Abfindungsanspruches der Beteiligten und damit 
Grundlage für den Flurbereinigungsplan.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Feststellung der Wertermittlung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Widerspruch statthaft.

Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld

zu erheben.

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden:
• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Ge- 

setz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle(p)brms.nrw. de- .mail.de

• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an 
die elektronische Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: post- 
stellei&brms. sec. nrw. de.
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